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B E K A N N T M A C H U N G 

 
Die 5. öffentliche Sitzung Sitzung des Haupt- Finanz- u. Sozialausschusses und Planungs- Um-
welt- u. Kulturausschuss findet am 
 

Dienstag, den 05.07.2022 um 20:00 Uhr  
im großen Saal des Bürgerhauses  

 
statt. 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
1. Investoren-/Architektenwettbewerb Baugebiet 'Im Bachgange' 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV 
hier: Beschlussfassung über die Veräußerung des Grundstücks Flur 11, Flurstück 820 

 

2. Bebauungsplan „Im Bachgange“ 2. Änderung 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

3. Antrag der SPD Fraktion 
Betr. Regenwasserzisternen: Pflicht bei Neubauten - Förderung im Bestand 

 

4. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN betr. Regenwasserzisternen: Pflicht bei Neu-
bauten - Föderung im Bestand, Sitzung der Gemeindevertretung vom 28.04.2022 FA-
9/2022 

 

5. Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 30.03.22 auf Verbindung vom Wohngebiet 'Im 
Bachgange' bis zur 'Gänsweide' an der Bischofsheimer Str. 

 

6. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 30.03.22 auf Verlängerung des Bürgerstei-
ges Berger Str. 

 

 
Niederdorfelden, 22.06.2022 
 
 
gez. Dirk Bischoff      gez. Horst Schmidt 
Ausschussvorsitzender des     Ausschussvorsitzender des 
Haupt-, Finanz- und Sozialauschuss    Planungs-, Umwelt- und Kulturauschuss 
 
 
Aushang: 27.06.2022 
Abhang:   06.07.2022 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-91/2022 
 Datum, 30.05.2022 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 21.06.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 05.07.2022 

Gemeindevertretung 14.07.2022 
 
Investoren-/Architektenwettbewerb Baugebiet 'Im Bachgange' 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV 
hier: Beschlussfassung über die Veräußerung des Grundstücks Flur 11, Flurstück 820 
 
Sachdarstellung: 
Für die Veräußerung des vorgenannten Grundstücks wurde im Zeitraum von 19.11.2021 bis 
03.05.2022 ein europaweites Ausschreibungsverfahren in Form eines Verhandlungsverfahrens mit 
Teilnahmewettbewerb nach VgV durchgeführt.  
In dem zweistufigen Verfahren haben neun Bewerber die Teilnahmeunterlagen angefordert.  
Eingereicht wurden drei Teilnahmeanträge der nachfolgend genannten Bewerber.  
 

1. Wilma Wohnen Süd GmbH, 60486 Frankfurt 
2. Kleespies GmbH, 63637 Jossgrund 
3. Kropp Bau GmbH, 36137 Großenlüder 

 
Da alle drei Bewerber die Bewerbungsbedingungen erfüllten, wurden sie zur Erstellung eines Kon-
zepts inkl. Kaufpreisangebot aufgefordert. 
Zum Eröffnungstermin am 29.03.2022 lagen zwei fristgerecht eingereichte Konzepte der Firma 
Kropp und der Firma Kleespies vor. 
 
Im Zuge der Prüfung der beiden Konzepte durch das Preisgericht wurde folgendes festgehalten: 
Alle Wettbewerbsteilnehmer haben die Leistungen im Wesentlichen erbracht und die Darstellungs-
hinweise im Wesentlichen beachtet. 
Geprüft wurden,  
- die Städtebauliche Vorgaben (Einhaltung planungs- und bauordnungsrechtlicher Vorgaben, städ-

tebauliche Qualität, architektonische und gestalterische Qualittät, Freiraumqualität) 
- die Wohnungspolitische Vorgaben (Wohnungsmix, Mietwohnungen (bezahlbar), Einbeziehung 

Baugemeinschaft sowie Würdigung besonderer Konzepte) 
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- die Energetische Vorgaben (Gliederung nach Einordnung in KfW-Klassen sowie Einsatz nachhal-
tiger Dämmstoffe und Materialien mit Gütsiegel) 

- die Sonstigen Vorgaben (Innovation, C2C, Mobilitätskonzept, E-Säulen, Car-Sharing-Konzept) 
 
Die formulierte Zielvorstellung war, dass es keine Maximalausnutzung des Grundstücks geben 
sollte. Eine behutsame und qualitätsvolle Bebauung, die Herstellung eines qualitätvollen Außen-
raums sowie die Verzahnung mit der öffentlichen Grünfläche sollte dabei Berücksichtigung finden. 
Die maßgeblichen Kennwerte waren eine maximale Grundflächenzahl (GRZ) bis 0,4, eine maximale 
Geschossflächenzahl (GFZ) bis 1,1, eine maximale Anzahl von 3 Vollgeschossen (ohne zusätzliches 
Staffelgeschoss)  und maximal 45 bis 50 Wohneinheiten. 
 
Beide Arbeiten wurden entsprechend der veröffentlichten Wertungsmatrix bepunktet und nach den 
in der Auslobung formulierten Kriterien schriftlich bewertet. 
Das Konzept der Fa. Kleespies wurde nach ausführlicher Diskussion vom Preisgericht als das bes-
sere bewertet. Es stellt zusammenfassend eine gelungene Synthese aus Reaktion der Baukörper 
auf die städtebauliche Situation, den Naturraum und den formulierten Zielvorstellungen dar. Der Ent-
wurf ist ausführlich wirtschaftlich begründet und kalkuliert. Kommune und Nutzer wird eine Teilhabe 
am wirtschaftlichen Erfolg des Projektes ermöglicht. 
Dementsprechend empfiehlt das Preisgericht, dass die Veräußerung des Grundstücks im Zusam-
menhang mit der Umsetzung des Konzeptes an die Fa. Kleespies vergeben werden sollte. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Auftrag wird im Rahmen des durchgeführten Investorenwettbewerbs an den festgestellten erst-
platzierten Bewerber, die Fa. Kleespies vergeben. 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 Ersteller: C. Breitbach 
 Fachbereich: 
 Fachbereich Bauamt 
 
 Drucksachen Nr.: VL-98/2022 
 Datum, 02.06.2022 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 21.06.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 05.07.2022 

Gemeindevertretung 14.07.2022 
 
Bebauungsplan „Im Bachgange“ 2. Änderung 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Sachdarstellung: 
Im Jahr 2015 wurde mit ersten Konzeptideen für die Entwicklung eines Neubaugebietes am Südrand 
der Gemeinde begonnen, woraus sich ein Bebauungsplan entwickelte, der auch eine Fläche für den 
Neubau eines Rathauses beinhaltete. 
Planziele des Bebauungsplans „Im Bachgange“ waren die Ausweisung eines Allgemeinen Wohnge-
biets i.S.d. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), eines Mischgebiets i.S.d. § 6 BauNVO, eines 
Sondergebiets Nahversorgung i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO sowie einer Fläche für Gemeinbedarf der 
Zweckbestimmung Öffentliche Verwaltung und kulturellen und sozialen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen. Hinzu kommt die Ausweisung privater und öffentlicher Grünflächen unterschied-
licher Zweckbestimmung.  
Der Bebauungsplan „Im Bachgange“ wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederdor-
felden in der Sitzung am 15.02.2018 als Satzung beschlossen. Die Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens wurde ortsüblich bekannt gemacht und der Bebauungsplan am 12.07.2018 durch 
ortsübliche Bekanntmachung Inkraft gesetzt. Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Im Bachgange“ 
wurde am 02.07.2020 als Satzung beschlossen und am 09.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht. 
Anschließend wurde seitens der Gemeinde Niederdorfelden mit Unterstützung des beauftragten 
Landentwicklers ZSE Immobilien ein Vergabeverfahren für die Grundstücksvergaben durchgeführt. 
Grundlage für die Angebotsstellung war der rechtskräftige Bebauungsplan. Das Vergabeverfahren 
ist abgeschlossen und die beauftragten Unternehmen planen gegenwärtig.  
Da die Gemeinde zudem die Entscheidung getroffen hat, der Sanierung des Rathauses den Vorzug 
vor einem Neubau zu geben, steht diese zentral gelegene Fläche für eine neue Nutzung zur Verfü-
gung. Umlegung und Erschließung sind inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse sind 
in der Örtlichkeit deutlich sichtbar. Sämtliche Grundstücke bis auf die ursprünglich für den Rathaus-
neubau angedachten Flächen sind zwischenzeitlich vermarktet. 
Da es sich bei dem angebotenen Grundstück um ein 5.811 m² umfassendes Filet-Stück handelt, soll 
die Entscheidung, was dort errichtet werden soll, sorgfältig getroffen werden. Aus diesem Grund 
erfolgt die Veräußerung der betreffenden Grundstücke mithilfe einer Konzeptvergabe, bei der neben 
dem Kaufpreis auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden.  
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Das Verfahren wurde durchgeführt und in der Preisgerichtssitzung am 03.05.2022 wurde eine Ent-
scheidung für das Konzept und in diesem Zusammenhang auch für den Bauträger getroffen. Die 
letztliche Entscheidung zur Auftragsvergabe bzw. zum Verkauf der Grundstücke wird durch die Ge-
meindevertretung getroffen.  
 
Im Mittelpunkt der der 2. Änderung des Bebauungsplans steht insofern die Schaffung der planungs-
rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung des gewünschten Konzepts. 
In das Verfahren zur 2. Änderung einbezogen werden sollen zudem die Umwidmung von Grünflä-
chen, Zweckbestimmung Kleingärten in Grünfläche, Wiese sowie die Konkretisierung des einzuhal-
tenden Gewässerrandabstandes nach vollzogener Bebauung.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetz-
buch (BauGB). Der Flächennutzungsplan ist für den Bereich des geplanten Wohngebiets im Wege 
der Berichtigung anzupassen.  
 
Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht der anliegenden Plankarte (Anlage 1). 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wir beschlossen,  
 
1. die Aufstellung des o.g. Bebauungsplans gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. Der Bebauungsplan 
erhält die Bezeichnung „Im Bachgange“ 2. Änderung. 
 
2. Planziele des Bebauungsplans „Im Bachgange“ 2. Änderung sind im Wesentlichen die Aus-
weisung eines Allgemeinen Wohngebiets zu Lasten einer Fläche für den Gemeinbedarf, Zweckbe-
stimmung Öffentliche Verwaltung und kulturellen und sozialen Zwecken dienende Gebäude und Ein-
richtungen (hier: Rathaus und Bürgerhaus) sowie kleinere Anpassungen der Zweckbestimmungen 
im Bereich der öffentlichen Grünflächen. 
 
3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 

 
Anlage(n): 

(1) Geltungsbereiche für 2. Änderung_2022-06-01-A3-M1000 
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Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: FA-9/2022 
 Datum, 03.04.2022 
 
 
 

Fraktionsanträge 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 28.04.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 05.07.2022 

Gemeindevertretung 14.07.2022 
 
Antrag der SPD Fraktion 
Betr. Regenwasserzisternen: Pflicht bei Neubauten - Förderung im Bestand 
 
Sachdarstellung: 
Die SPD-Fraktion hat am 03.04.2022 den hinzugefügten Antrag vorgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag SPD Fraktion betr. Regenwasserzisternen.docx 
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An die  
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
Frau Kristina Schneider 
61138 Niederdorfelden 

03. April 2022 
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 28. April 2022 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
die SPD‐Fraktion in der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederdorfelden bittet Sie, folgenden An‐
trag in die Tagesordnung aufzunehmen und zur Abstimmung zu bringen: 
 

Regenwasserzisternen: Pflicht bei Neubauten – Förderung im Bestand 
 
Antrag und Beschlussvorschlag: 

 
1. § 5 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Niederdorfelden wird ergänzt um folgenden Ab‐

satz: 
 

(7) Auf jedem Grundstück ist für die Aufnahme des Niederschlagswassers bei Neubauten eine Zis‐
terne zu errichten. 
 
Die Größe des Zisternenspeichers ist für Wohngebäude nach der folgenden Formel zu ermitteln: 
 

Volumen Vwohnbau = 
ä   ²

ä   ²
² 

ä   ²
 * 5 m³ 

 
Für den Sonderfall eingeschossiger Wohngebäude (z.B. Bungalows) ist das Ergebnis der Berechnung 
mit dem Faktor 0,7 zu multiplizieren.  
 
Das Mindestvolumen des Zisternenspeichers beträgt 3 m³. 
 
Die Größe des Zisternenspeichers ist für gewerbliche und öffentliche Bauten nach der folgenden For‐
mel zu ermitteln: 

Volumen Vsonderbau = 
 
   * 5 m³ 

 
P = Anzahl der Beschäftigten, Schüler, Kinder, Kunden 
F = 9 für ganztags anwesende Personen 
F = 6 für halbtags anwesende Personen 
F = Faktor 0,1 für Kunden 
Dach = Dachfläche in m² 
 
Soweit in dem gewerblichen/öffentlichen Gebäude Personengruppen mit unterschiedlicher Anwe‐
senheitszeit und damit unterschiedlicher Faktoren F sind ist, die Berechnung für jede Personen‐
gruppe getrennt durchzuführen. Die Summe der dann ermittelten Einzelvolumen ist dann das erfor‐
derliche Zisternenvolumen. 
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Das Mindestvolumen des Zisternenspeichers beträgt 3 m³. 
 
2. Es wird die als Anlage beigefügte Richtlinie zur Förderung der Errichtung von Regenwasserzister‐

nen im Gebäudebestand mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. 
 
Begründung: 
 
Das Klima ändert sich. Folgen des Klimawandels sind verstärkt auftretende Hitzeperioden und 
Starkregenereignisse. Hierauf müssen Städte, Gemeinden, aber auch Bürgerinnen und Bürger reagie‐
ren. Eine Maßnahme hierzu stellt die Installation von Regenwasserzisternen dar.  
 
Diese sorgen zum einen dafür, dass Regenwasser aufgefangen werden kann und damit beispiels‐
weise Gärten bewässert und Toiletten gespült werden können. Auf diese Weise kann kostbares 
Frischwasser, das durch den Klimawandel knapper werden wird, gespart werden. 
 
Auf der anderen Seite sorgen Regenwasserzisternen für eine Pufferung von Oberflächenwasser. Re‐
gen fließt nicht direkt vom Dach in die Kanalisation, sondern wird zunächst in den Zisternen gespei‐
chert, bis es zu einem späteren Zeitpunkt genutzt wird. So können Investitionen der Gemeinde in Re‐
genrückhalteeinrichtungen minimiert werden und die Wahrscheinlichkeit für Überschwemmungen 
im Ort reduziert werden. 
 
Im Neubaugebiet „Am Bachgange“ beispielsweise wurde die Pflicht zum Einbau von Regenwasserzis‐
ternen bereits vorgesehen. Mit der Anpassung der Entwässerungssatzung wird dies nun auf Neubau‐
ten im ganzen Ort ausgedehnt.  
 
Mit der Förderung von Zisternen bei Bestandsgebäuden wird – neben der bereits bestehenden Ver‐
ringerung der Abwassergebühren – ein weiterer Anreiz geschaffen, um eine Regenwasserzisterne 
einzubauen.  
 
Letztlich handelt es sich also um eine Win‐Win‐Situation: Der Einzelne spart Geld für Frischwasser 
und durch verringerte Abwassergebühren, die Gemeinde hat etwas davon, weil Investitionen redu‐
ziert und Risiken minimiert werden und die Natur profitiert von einem geringeren Trinkwasserver‐
brauch. 
 
Finanzierung:  
 
Lediglich die Förderung von Regenwasserzisternen bei Bestandsgebäuden verursacht Ausgaben für 
den Gemeindehaushalt. Diese Kosten, die wir auf ca. 5.000 € pro Jahr schätzen, sollen bei der Auf‐
stellung des Haushalts für 2023 berücksichtigt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Juliane Frey 
Fraktionsvorsitzende 
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Richtlinie zur Förderung der Errichtung von Regenwasserzisternen im Gebäudebestand 
 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Die Richtlinie gilt für das Gebiet der Gemeinde Niederdorfelden. 
 
§ 2 Antragsberechtigte 
Antragsberechtigt sind Grundstückseigentümerinnen bzw. Grundstückseigentümer im Gebäudebe‐
stand 
 
§ 3 Förderung 
Gefördert wird durch finanzielle Zuwendung. 
 
§ 4 Gegenstand der Förderung 
(1) Förderungsfähig sind Maßnahmen zum Auffangen und Speichern von Regenwasser für häusliche 
Zwecke. Dies beinhaltet Anschaffung, Bau, Installation einer Zisterne einschließlich der erforderlichen 
Erdarbeiten. 
(2) Mit der Maßnahme darf erst nach der Bewilligung begonnen werden. 
(3) Voraussetzung für die Förderung von Regenwasseranlagen ist folgender technischer Mindeststan‐
dard: 
1. Die an die Zisterne angeschlossenen Dächer dürfen weder aus Asbestzement, Wellpappe oder Bi‐
tumen bestehen noch verschmutzt sein. 
2. Es muss sichergestellt werden, dass die Regenwassernutzungsanlage völlig von der Trinkwasserin‐
stallation getrennt ist, d.h. es dürfen keine direkten Verbindungen zwischen beiden Systemen beste‐
hen. Als direkte Verbindung gelten z.B. die Schlauchverbindungen einer Waschmaschine, die 
abwechselnd sowohl an das Trinkwasser als auch an das Regenwassersystem gesteckt werden kann 
und die Doppelversorgung eines WC‐Spülkastens. 
3. Kennzeichnungspflicht bei Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage: Am Haupthahn der Trink‐
wasserleitung ist ein Hinweisschild auf die Regenwasseranlage anzubringen. An allen Regenwasser‐
zapfstellen sind Schilder mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser" anzubringen. 
4. Ein Feinfilter, z.B. ein Filtersammler sollte vor der Zisterne eingebaut werden. 
5. Die einschlägigen DIN‐Normen, insbesondere die DIN 1986 und DIN 1988 sind zu berücksichtigen. 
Änderungen an Trinkwasserleitungen und an der Grundstücksentwässerung dürfen nur von zugelas‐
senen Fachfirmen vorgenommen werden. 
(4) Nicht förderfähig sind: 
‐ Anlagen, die den in (3) genannten Forderungen nicht entsprechen. 
‐ Maßnahmen, welche zum Zeitpunkt der Bewilligung bereits begonnen wurden. 
 
§ 5 Höhe der Förderung 
(1) Der Kauf von Regenwasserzisternen wird ab einer Größe von 1.000 Litern gefördert. Der Investiti‐
onskostenzuschuss beträgt 30 %, jedoch 
nicht mehr als 400,00 € pro Grundstück und Bürger/in. 
(2) Ein erneuter Zuschuss kann für die gleiche Art von Maßnahme gemäß § 4 Abs. 1 
frühestens nach Ablauf von 2 Jahren nach Bewilligung des letzten Zuschusses gewährt 
werden. 
 
§ 6 Antragstellung 
(1) Anträge auf Gewährung von Zuschüssen sind schriftlich zu stellen. Die beabsichtigten Maßnah‐
men sind detailliert aufzuführen. Dem Antrag ist eine Skizze der Maßnahme mit Kostenvoranschlag 
beizufügen. 
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(2) Soweit nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Baurecht, Wasserrecht, Abwassersatzung) Geneh‐
migungen eingeholt werden müssen, hat dies die Antragstellerin/ der Antragsteller in eigener Ver‐
antwortung zu veranlassen. 
 
§ 7 Bewilligung 
(1) Nach Prüfung der vollständig eingereichten Unterlagen wird der Zuschuss im Rahmen der zur Ver‐
fügung stehenden Haushaltsmittel durch einen schriftlichen Bescheid bewilligt. 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 
 
§ 8 Abrechnung 
(1) Zahlungen erfolgen auf der Grundlage der Bewilligung nach Prüfung der Rechnungen und Ab‐
nahme der Maßnahme durch Beauftragte der Gemeinde. 
(2) Sind die tatsächlich entstandenen Kosten niedriger als die im Förderungsantrag veranschlagt, so 
wird der Zuschuss entsprechend gekürzt. 
 
§ 9 Pflichten der/des Antragsberechtigen nach Bewilligung 
(1) Die Fertigstellung der Maßnahme hat innerhalb von 6 Monaten nach der Bewilligung zu erfolgen. 
(2) Die Rechnungen sind innerhalb von einem Monat nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen. 
(3) Dem Beauftragten der Gemeinde ist die Abnahme der Regenwasserzisterne bei offenem Schacht 
bzw. bei offener Baugrube zu ermöglichen. 
(4) Die geförderte Maßnahme darf nicht zum Anlass für Mieterhöhungen genommen werden. 
(5) Die/Der Antragsberechtigte ist zur laufenden Unterhaltung und Erhaltung der geförderten Anla‐
gen auf die Dauer von 10 Jahren nach Fertigstellung verpflichtet. 
 
§ 10 Zweck‐ oder pflichtwidrige Verwendung der Zuschüsse 
Der Zuschuss ist zurückzuzahlen, wenn die im Bewilligungsbescheid aufgegebenen Verpflichtungen 
nicht eingehalten werden oder gegen diese Richtlinie verstoßen wird. 
 
§ 11 Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: N. Weicker 
 Fachbereich: 
 Büro des Bürgermeisters 
 
 Drucksachen Nr.: FA-10/2022 
 Datum, 24.05.2022 
 
 
 

Fraktionsanträge 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 05.07.2022 

Gemeindevertretung 14.07.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 06.09.2022 

Gemeindevertretung 15.09.2022 
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN betr. Regenwasserzisternen: Pflicht bei Neu-
bauten - Föderung im Bestand 
 
hier: Förderung von Solaranlagen 
 
Sachdarstellung: 
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN stellt den hinzugefügten Antrag. 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 14.07.2022 wurde der Förderung von Regenwasserzis-
ternen zugestimmt. 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 14.07.2022 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
beantragt, dass die Förderung von Solaranlagen zur weiteren Beratung im Geschäftsgang verblei-
ben soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag Bündnis90-DIE GRÜNEN Regenwasserzisternen vom 24.05.2022 







 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: FA-7/2022 
 Datum, 30.03.2022 
 
 
 

Fraktionsanträge 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 28.04.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 05.07.2022 

Gemeindevertretung 14.07.2022 
 
Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 30.03.22 auf Verbindung vom Wohngebiet 'Im 
Bachgange' bis zur 'Gänsweide' an der Bischofsheimer Str. 
 
Sachdarstellung: 
Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben einen Antrag auf Verbindung vom Wohngebiet ‚Im 
Bachange‘ bis zur ‚Gänsweide‘ an der Bischofsheimer Str. gestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag DIE GRÜNEN v. 30.03.22 Gehweg Bischofsheimer Str. 







 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: FA-8/2022 
 Datum, 30.03.2022 
 
 
 

Fraktionsanträge 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 28.04.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 05.07.2022 

Gemeindevertretung 14.07.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 06.09.2022 

Gemeindevertretung 15.09.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss 18.10.2022 

Gemeindevertretung 03.11.2022 
Haupt- Finanz- u. Sozialausschuss und Planungs- Umwelt- u. Kul-
turausschuss  

Gemeindevertretung  
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 30.03.22 auf Verlängerung des Bürgerstei-
ges Berger Str. 
 
Sachdarstellung: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag DIE GRÜNEN v. 30.03.22 Verlängerung Bürgerst.Berger Str. 
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